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1976 -09- 0 6 
zu 590lJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 590/J-NR/76, betreffend Bundesmittel für Forschung 
und Forschungsförderung, die die Abgeordneten DroBLENK 
und Genossen am 6. Juli 1976 an mich richteten, beehre 
ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und 2) 
Die im jährlichen Regierungsbericht ausge­

wiesenen Ausgaben für Forschung. und Entwicklung werden 
im Zuge der jährlichen Vorbereitung des Bundesfinanz­
gesetzes vom Bundesministerium für Finanzen auf Grund 
der Ressortmeldungen in der Beilage:rzum Bundesfinanz­
gesetz zusammengefaßt. 

Da im Zeitpunkt der Erstellung des jähr­
lichen Regierungsberichtes der vom Recl~ungshof zu er­
stellende Rechnungsabschluß für das abgelaufene Finanz­
jahr (im konkreten Fall für das Jahr 1975) noch nicht 
vorliegt, können für das jeweils abgelaufene Finanzjahr 
ebenso wie für das laufende Finanzjahr nur Bundesvoran­
schlagsdaten vorgelegt \'/erden. Im jeweils folgenden 
Regierungsbericht werden diese Bundesvoranschlagsdaten 
durch die Rechnüngsabschlußdaten ersetzt., 
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überdies darf darauf hingewiesen werden~ daß 
die im jährlichen Regierungsbericht enthaltenen, gemäß 
Beilage T des Bundesfina~zgesetzes angeführten. Bundesmit;tel 
für Forschung und EntvJicklung sich auf sämtliche Ressorts 
tmd nicht nur auf das Bundesministeri.um fü.r \.fissenschaft 
und Forschung beziehen. 

Die im Bundesvoranschlag 1975 enthaltenen 
Mittel des hoo Resso~ts unterlagen keiner Bindung; im 
Gegenteil es wurden die zwar im Test des Regierungsb~richtes 
dargestellten, aber in der Beilage 'r nicht ausgewiesenen 
Mittel der Konjunkturbelebung im Ausmaß yon 213,1 l'!io .. S 
für den gesamten Ressortbereich, freigegebeno 

ad 3) 

Gemäß Erlaß des 'Bundesministeriums für Finanzen 
vom 18 .. Dezember 1975, Zl. 118-11/1-75 besteht derzei.t für 
Förderungsausgaben (Zuschusse und Darlehen) sowie für Auf­
wendungen eine 100!oige Bin.dung. 
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